
Der neue Energieausweis
Die Energiebilanz wird immer mehr zur entscheiden-
den Kenngröße für die Qualität und den Wert der 
Immobilie! 70 Prozent aller Wohnungen in Deutsch-
land wurden vor 1984 gebaut. Der durchschnittliche 
jährliche Verbrauch: 20 Liter Heizöl pro Quadratmeter 
– dreimal mehr als ein heutiger Neubau mit 7 Litern 
pro Quadratmeter.  Zukünftig sorgt der Gebäudeener-
gieausweis nunmehr auch bei Bestandsimmobilien für 
mehr Transparenz!

Wer die eigenen vier Wände energetisch modernisiert 
spart doppelt: Heizkosten und CO2 – das verbessert 
den Wohnkomfort, steigert den Wert der Immobilie 
und schont die Umwelt. Entscheidend ist jedoch die 
richtige Planung:

Analysephase

1. Evtl. BAFA Beratungszuschuss beantragen
2. Energiezustand des Gebäudes prüfen
3. Modernisierungspotenzial feststellen

Planungsphase

1. Konkretes Maßnahmenbündel schnüren
2. Zeitrahmen und Kosten kalkulieren

Umsetzungsphase

1. Gebäudehülle: Dach / Fassade / Fenster
2. Anlagetechnik: Heizung (Kessel) tauschen
3. Sonstiges: z. B. Solaranlage

Wann gilt welcher Ausweis? 

Grundsatz:
Eigentümer können zwischen bedarfs- und ver-
brauchsorientiertem Ausweis wählen.

Ausnahme:  Bedarfsausweis ist Pflicht
Das gilt für Häuser mit weniger als fünf Wohn-
einheiten und Bauantrag vor dem 1.11.1977, die 
nicht dem Niveau der 1. Wärmeschutzverordnung 
entsprechen. Auch bei Inanspruchnahme von KfW 
Fördermitteln ist der Bedarfsausweis erforderlich.

Einführung:
1. Juli 2008 (Baujahre bis 1965)
1. Januar 2009 (Baujahre ab 1965)
1. Juli 2009 (Nichtwohngebäude)

Übergangsfrist:
Bis 30. September 2008 sind unabhängig von 
Wohneinheiten und Baujahr beide Ausweise zulässig. 

Gültigkeit:
Der jeweilige Engergieausweis ist 10 Jahre gültig.

Die Reihenfolge ist wichtig!

Energieausweis erstellen!

Fördermittel beantragen!

Reihenfolge beachten!
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ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Einsetzbarkeit alternativer Energieversorgungs-
systeme

 Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

 Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung

 Schachtlüftung Fensterlüftung

Die Lüftung erfolgt durch:

Lüftungskonzept

 Kühlung Lüftung

 Warmwasser Heizung

Alternative Energieversorgungssysteme werden 
genutzt für:

 nach § 5 EnEV vor Baubeginn geprüft

Sonstige Angaben

4)

Vergleichswerte Endenergiebedarf

Hilfsgeräte 3)WarmwasserHeizung

Gesamt in kWh/(m2 ·a)Jährlicher Endenergiebedarf in kWh/(m2 ·a) für
Energieträger

Endenergiebedarf

W/(m²·K)EnEV-Anforderungswert HT’kWh/(m²·a)EnEV-Anforderungswert

W/(m²·K)Gebäude Ist-Wert HT’kWh/(m²·a)Gebäude Ist-Wert 

Energetische Qualität der Gebäudehülle Primärenergiebedarf 

Nachweis der Einhaltung des § 3 oder § 9 Abs. 1 EnEV 2)

Energiebedarf

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes

CO2-Emissionen 1) kg/(m²·a)

Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Insbesondere wegen standardisierter Rand-
bedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfs-
werte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (AN).

1) freiwillige Angabe 3) ggf. einschließlich Kühlung
2) nur in den Fällen des Neubaus und der Modernisierung auszufüllen 4) EFH – Einfamilienhäuser, MFH – Mehrfamilienhäuser

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

0        50        100        150        200        250        300        350        400      >400 

Endenergiebedarf

Primärenergiebedarf  („Gesamtenergieeffizienz“)

kWh/(m²·a)

kWh/(m²·a)

0      50     100    150     200     250     300     350     400    >400 

Tipp
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Hintergrund

Das Bundeskabinett hat im Juni die No-
velle der Energie-Einsparverordnung 

(EnEV) verabschiedet und die Einfüh-
rung von Energieausweisen auch 
für Bestandsimmobilien beschlos-
sen. Deutschland setzt damit die 
„Europäische Richtlinie über die 
Gesamteffizienz von Gebäuden“ 
um.  Das Ziel: Mehr Transparenz 

auf dem Immobilienmarkt und ein 
europaweit sinkender Energiever-

brauch. Bis 2020 soll der CO2-Ausstoß 
um 40 Prozent reduziert werden. 

Der Ausweis wird für das gesamte Gebäude ausge-
stellt und muss Modernisierungsempfehlungen ent-
halten. Die Energieeffizienz lässt sich am „Energiela-
bel“ ablesen, Vergleichswerte sorgen für Objektivität 
und Durchblick. Es gibt zwei verschiedene Arten:

Verbrauchsausweis: 
Ausschlaggebend ist das individuelle Heizverhalten 
der Bewohner bzw. die tatsächliche Nutzung der Räu-
me. Anhand des Verbrauchs wird ein durchschnitt- 
licher Wert für das Gebäude errechnet.

Bedarfsausweis: 
Ausschlaggebend ist die energetische Qualität des Ge-
bäudes. Nach einem einheitlichen Verfahren wird der 
Energiebedarf des Gebäudes ermittelt. Bei Beantragung 
von Fördermitteln ist der Bedarfsausweis erforderlich.

Eigentümer sind gesetzlich verpflichtet, „potenziellen 
Käufern und Mietern“ auf Nachfrage den Energieaus-
weis vorzulegen. Die freiwillige Erstellung des Auswei-
ses ist jederzeit möglich und zu empfehlen. So können 
sich Eigentümer Klarheit über Energieschlupflöcher ver-
schaffen und die Modernisierung gezielt planen – am 
besten mit einem Fachmann. 

Qualifizierte Energieberater finden Eigentümer bei der 
Deutschen Energieagentur (dena) unter www.dena.de 
und beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkont-
rolle (BAFA) unter www.bafa.de.

Energie sparen mit Glas & Fenster!

100 %
50 % 20 % 10 %

Einscheibenglas Standard-Isolierglas (üblich bis 1995) Zweifach-Wärmedämmglas Dreifach-Wärmedämmglas

Wärmereflektierende
Edelmetallbeschichtung

Wärmedämmendes 
Edelgas



Verband der Fenster- 
und Fassadenhersteller
Walter-Kolb-Str. 1-7
D-60594 Frankfurt/Main
Tel. 069 955054-0   Fax -11
vff@window.de
www.window.de

Bundesverband Flachglas
Mülheimer Straße 1
D-53840 Troisdorf
Tel. 02241 8727-0   Fax -10
info@bundesverband-flachglas.de
www.bundesverband-flachglas.de
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GLAS & FENSTER 
MODERNISIEREN
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CO
2
-Gebäudesanierungsprogramm der 

KfW einschließlich Tilgungszuschuss und 
bestimmten energetischen Einzelmaß-
nahmen

 
 
 

550 Mio. Euro

Kredite der KfW für die energetische 
Erneuerung von Schulen, Sporthallen, 
Kindergärten, etc.

 
 

200 Mio. Euro

Kredite für „ökologisches Bauen“, 
Energiesparhäuser 40

 
50 Mio. Euro

Direkte Zuschüsse  
(seit 1.  Januar 2007)

 
200 Mio. Euro

Energetische Sanierung von  
Bundesbauten

 
120 Mio. Euro

Steuerliche Förderung von 
Modernisierungen und Instandhaltung 
(energetische Maßnahmen)

 
 

275 Mio. Euro

seit 2006 jährlich ~1,4 Mrd. Euro

bis 2009 insgesamt 5,6 Mrd. Euro

Fördermittel
Bund, Länder und Kommunen unterstützen die Ge-
bäudemodernisierung. Wichtig: Wer Fördermittel in 
Anspruch nehmen möchte, benötigt den Energiebe-
darfsausweis!

CO2-Gebäudesanierungsprogramm

Auch viele Bundesländer und Kommunen bieten um-
fangreiche Förderprogramme. Ansprechpartner sind 
die Förderstellen in Ihrer Stadt, Gemeinde oder Ihrem 
Landkreis. 

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) fördert die Energieberatung vor Ort. Lassen Sie 
den Energiezustand Ihrer Immobilie unverbindlich che-
cken und informieren Sie sich gleich über Fördermög-
lichkeiten. 

Glas & Fenster modernisieren - mit

Energieausweis & Fördermitteln!

Das bringt eine energetische Sanierung: 

1. Heizkostenersparnis
2. CO2-Minderung/ Klimaschutz
3. Wertsteigerung des Gebäudes 
4.  Mehr Wohnkomfort

Neu seit Januar 2007: Neben den günstigen KfW-Kre-
diten können Eigentümer jetzt direkte Zuschüsse be-
antragen. Wer mindestens drei Einzelmaßnahmen rea-
lisiert, erhält je nach erreichtem Energiestandard bis zu 
8.750 Euro! Weitere Informationen finden Modernisie-
rer unter www.kfw-foerderbank.de.

Tipp

Eindruckfeld für Versender / Firma


